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Muster 

Praktikantenvertrag1 

Der kirchliche Dienst ist durch den Auftrag der Verkündigung des Evangeliums in Wort 
und Tat bestimmt.  Mit ihren Gaben, in unterschiedlichen Aufgaben- und Verantwor-
tungsbereichen tragen die kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Erfüllung 
dieses Auftrages bei.  Ihr gesamtes Verhalten im Dienst und außerhalb des Dienstes 
muss der Verantwortung entsprechen, die sie als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Dienst der Kirche übemommen haben. Auf dieser Grundlage wird folgender Vertrag 
geschlossen: 
 

§ 1 

Frau/ Herr  ........................................... geboren am ............................ Konfession,  

...........................................................................................................................................  

(Anschrift) 

wird während des Berufspraktikums nach § 13 Abs. 3 der Ordnung für die Ausbildung 
und den Dienst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verkündigung, Seelsorge und 
Bildungsarbeit (VSBMO) vom 1. Oktober 1997 in der jeweils geltenden Fassung bei der 
.......................................................................................................................................... 
Kirchengemeinde/ dem Gemeindeverband/ dem Kirchenkreis......................................... 
.......................................................................................................................................... 

(Anschrift) 

als Praktikantin/ Praktikant beschäftigt. 
 

§ 2 
Für das Praktikantenverhältnis gelten 
1. die in  1 genannte Ordnung in der jeweils geltenden Fassung, 
2. die Bestimmungen über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen 

und Praktikanten für den Beruf der Erzieherin und des Erziehers/ der Sozialpädago-
gin und des Sozialpädagogen/ der Sozialarbeiterin und des Sozialarbeiters in der je-
weils für den Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen geltenden Fassung, 

3. das Berufsbildungsgesetz vom 14. August 1969 in der jeweils geltenden Fassung, 
soweit es sich aus  19 des Gesetzes ergibt. 
 

§ 3 

(1) Das Praktikantenverhältnis beginnt am ..................................  und endet mit Ablauf 
des ...............................................................................................  
Findet das abschließende Kolloquium vor diesem Zeitpunkt statt, endet das Praktikan-
tenverhältnis mit Ablauf des Tages, an dem Frau/ Herr ..................................................  
das Kolloquium bestanden hat. Findet das abschließende Kolloquium später statt, kann 
das Praktikantenverhältnis entsprechend verlängert werden. 
 
  
Amtliche Anmerkung: 
1 Der Einzeivertrag ist so zu fassen, dass er nur die jeweils zutreffende Formulierung enthält. 
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(2) Hat Frau/ Herr ................................ mehr als einen Monat der Praktikantenausbil-
dung versäumt oder hat sich ihre/seine Eignung für den kirchlichen Dienst während des 
Berufspraktikums noch nicht in dem erforderlichen Maße erwiesen, so kann die Ausbil-
dungszeit bis zu sechs Monaten verlängert werden; Frau/ Herr ........................  und der 
Mentor/ die Mentorin sind vorher zu hören. In diesem Fall endet das Praktikantenver-
hältnis mit Ablauf der Verlängerungsfrist; Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(3) Die ersten drei Kalendermonate des Praktikantenverhältnisses sind Probezeit. 
 

§ 4 

Frau/ Herr ........................................... wird in ................................................................  
beschäftigt.  (Arbeitsort) 
 

§ 5 

Die durchschnittliche regelmäßige Arbeitszeit beträgt Stunden wöchentlich und verteilt 
sich auf Wochentage.  Wird Frau/ Herr mit regelmäßigem Sonntagsdienst beauftragt, 
wird in jedem Vierteljahr ein Wochenende (Samstag und Sonntag) arbeitsfrei gehalten; 
dieses Wochenende wird als ein freier Wochentag gerechnet. 
 

§ 63 

(1) Es wird folgende Nebenabrede vereinbart: 

Für die Berechnung des Wertes der Frau/ Herrn ..............................................................  
zur Verfügung gestellten Personalunterkunft gilt die Ordnung über die Bewertung,der 
Personalunterkünfte für kirchliche Mitarbeiter vom 19. März 1993 (KABI. 1993 S. 126) 
in der jeweils gültigen Fassung. 

(2) Die Nebenabrede kann mit einer Frist 

von zwei Wochen zum Monatsschluss/ 

von ......................................... zum Ablauf des ..................................................  

schriftlich gekündigt werden. 
 

§ 7 

Änderungen des Arbeitsvertrages werden schriftlich vereinbart. 
(Siegel) ........................, den................................................................................  
 

.............................................................  ......................................................  
(Mitarbeiter/in)  (Dienstgeber) 
 

Kirchenaufsichtlich genehmigt. Bielefeld, den ........................................................  
 

Evangelische Kirche von Westfalen 
Das Landeskirchenamt (Siegel) 
In Vertretung 
 
______________ 
Amtliche Anmerkung: 
2 Wird die Praktikantin/der Praktikant nicht an einem Ort beschäftigt, ist anzugeben: „ . . . wird an verschiedenen Orten beschäf-

tigt.“ 
3 § 6 ist nur aufzunehmen, wenn tatsächliche Nebenarbreden vereinbart werden. 


